
Amtliche Bekanntmachung der Stadt Dömitz

Bebauungsplan Nr. 19/2019 Pferdesportanlage „Eichengrund“ des Investors Verein 
„Pferdefreunde Dömitz e.V.“

öffentliche Auslegung gemäß § 3(2) BauGB sowie Mitteilung über die Beteiligung der Behörden 
und Träger öffentlicher Belange gemäß § 4(2) BauGB 

Die Stadtvertretung der Stadt Dömitz hat am 05.11.2020 in öffentlicher Sitzung den Entwurf des B-
Planverfahrens Nr. 19 Pferdesportanlage „Eichengrund“ in der Fassung vom August 2020 und den 
Entwurf der dazugehörigen Begründung gebilligt und beschlossen, diese nach § 3 Abs. 2 BauGB 
öffentlich auszulegen. Weiterhin sollen die Behörden, die Träger öffentlicher Belange und die 
Nachbargemeinden gemäß § 3 und 4 BauGB in Verbindung mit § 4a BauGB beteiligt werden.

Der Geltungsbereich des B-Planes Nr. 19/2019 ist aus dem beigefügten Übersichtsplan ersichtlich. Er 
umfasst das Gebiet das Gebiet in der Ortslage Dömitz, An der Promenade in der Gemarkung Dömitz, 
Flur 8, Flurstück 342, 343 und 344. Die Fläche ist ca. 3.274 m² groß.

Ziel der Planung ist die Festsetzung eines Sondergebietes „Zucht und Pflege kleinwüchsiger Pferde 
mit Vereinsheim und Stallungen. Der B-Plan ist erforderlich zur Schaffung des Bau- und 
Nutzungsrechtes für die vom Verein vorgesehene Nutzung, welche in den jetzt vorhandenen 
Kleingartenflächen unzulässig wäre. Die Erschließung ist über eine vorhandene nicht ausgebaute 
Zuwegung gesichert.

Der Entwurf des B-Planverfahrens Nr. 19 Pferdesportanlage „Eichengrund“ in Dömitz mit Begründung 
liegen in der Zeit

vom 15.12.2020 bis zum 22.01.2021

im Amt Dömitz-Malliß, FB Bau und Friedhof, Slüterplatz 6, 19303 Dömitz, Raum 3 zur allgemeinen 
Information für die Öffentlichkeit während der Dienststunden:

Montag   9.00 Uhr bis 12.00 Uhr;
Dienstag   9.00 Uhr bis 12.00 Uhr;

 13.00 Uhr bis 17.30 Uhr
Donnerstag   9.00 Uhr bis 12.00 Uhr;

13.00 Uhr bis 15.30 Uhr
Freitag   9.00 Uhr bis 12.00 Uhr

zu jedermanns Einsicht öffentlich aus und kann erläutert werden. 

Auf Grund der aktuellen Situation „Corona“ bitten wir um vorherige telefonische Anmeldung unter Tel.: 
038785/316-0 oder per Mail: mail@amtdoemitz-malliss.de

Der Inhalt der Bekanntmachung und der Entwurf des B-Planverfahrens Nr. 19 Pferdesportanlage 
„Eichengrund“ in Dömitz sind auch unter der Internetadresse http://www.amtdoemitz-malliss.de 
veröffentlicht und online einsehbar.

Folgende umweltrelevanten Informationen und Stellungnahmen sind verfügbar und liegen ebenfalls 
mit aus:

(1) Umweltbericht als (gesonderter) Teil der Begründung
(2) vorliegende umweltbezogene Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher 

Belange aus der frühzeitigen Beteiligung:

1. Biosphärenreservatsamt Schaalsee-Elbe, Zarrentin, 19.03.2020

2. Landkreis Ludwigslust-Parchim (LK LuP), 30.03.2020

3. Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt (StALU), 19.03.2020

mailto:mail@amtdoemitz-malliss.de
http://www.amtdoemitz-malliss.de/


Die o. g. Unterlagen enthalten die folgenden Arten umweltbezogener Informationen:

 Einleitung
Kurzdarstellung Inhalte und Ziele des B-Plan sowie die umweltfachgesetzlichen Ziele,
Ziele übergeordneter Planungen für den B-Plan und deren Berücksichtigung bei der 
Planaufstellung im Umweltbericht Pkt. 1 (1)

 Beschreibung und Bewertung der ermittelten Umweltauswirkungen
Darlegungen zum Umweltzustand (IST), Prognose über die Entwicklung desselben bei 
Durchführung oder Nichtdurchführung der Planung, Maßnahmen zur 
Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen sowie alternative 
Planungsmöglichkeiten im Umweltbericht Pkt. 2.1 – 2.4 (1)

 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
Darlegungen im Umweltbericht Pkt. 2.5 (1)
Es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu: 

o Vorkommen und Lebensraumpotenzial für Tiere (Brutvögel, Säugetiere, Fledermäuse, 
Zauneidechsen und andere Reptilien, Amphibien, Insekten, Mollusken und Spinnen)

o Niststätten/-flächen von Höhlen- und Freibrütern
o Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen

 Mensch
Darlegung im Umweltbericht (1) und zu finden in den Stellungnahmen des LK LuP (2) / 
FD 53 und StALU (3)
Es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu: 

o Brandschutz
o Immissionsschutz inkl. Baulärm
o Vermeidung von Emissionen
o ordnungsgemäße Beseitigung von Abfällen sowie sachgerechter Umgang mit Abfällen 

und Niederschlagswasser

 Geologie und Boden
Darlegung im Umweltbericht (1) und zu finden in den Stellungnahmen des LK LuP (2) /
FD 63, FD 67 sowie des StALU (3) / 3.3
Es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu: 

o Bodenaufbau
o Bodenfunktion und mögliche Beeinträchtigungen
o Altlasten
o Schadstoffkontaminationen
o Versiegelung, Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung bzw.-regelung
o Bodenverdichtungen während der Bauphase

 Wasser
Darlegung im Umweltbericht (1) und zu finden in den Stellungnahmen des LK LuP (2) /
FD 68 sowie des StALU / 3.3

Es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu: 
o Oberflächengewässer im Umfeld
o Grundwasser
o Wasserhaushalt
o Eingriffe in grundwasserführende Bodenzonen
o Schadstoffkontaminationen

 Klima / Luft
Darlegung im Umweltbericht (1)

 Vegetation / Biotoptypen
Darlegung im Umweltbericht (1)

 Landschaftsbild / Erholungsnutzung
Darlegung im Umweltbericht (1)



 Bodendenkmäler und Kulturgüter
Darlegung im Umweltbericht (1) und zu finden in der Stellungnahme des LK LuP (2) /
FD 63
Es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu:

o Baudenkmal in der Umgebung
o Bodendenkmale und mögliche Funde

 Deich- und Hochwasserschutz
Darlegung im Umweltbericht (1) und zu finden in den Stellungnahmen des LK LuP (2) /
FD 68 sowie des StALU (3) / 3.2

Es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu:
o Überschwemmungsgebiet
o Hochwasserrisiko
o Schadensminimierung
o Maßnahmen zum Deich- und Hochwasserschutz inkl. objektbezogener 

Hochwasserschutz

Jedermann kann Stellungnahmen mündlich, schriftlich oder zur Niederschrift während der 
Auslegungsfrist abgeben.

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht während der Auslegungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei 
der Beschlussfassung über das B-Planverfahren B-Planverfahrens Nr. 19 Pferdesportanlage 
„Eichengrund“ in Dömitz nach § 4a Abs. 6 BauGB unberücksichtigt bleiben können, sofern die Stadt 
Dömitz deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die 
Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanverfahrens nicht von Bedeutung ist.

Dömitz, den 10. November 2020

gez. Suhrau Siegel
Bürgermeister




